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VORWORT ZUR 3. AUFLAGE

Mit der vorliegenden dritten Auflage kommt „Recht als Wissenschaft“ zum 
Abschluß und umfaßt jetzt in zwei Bänden den gesamten Zeitraum von 1500 bis 
1990. Der erste Band besteht aus den überarbeiteten vier Teilen, die 2012 als zweite 
Auflage erschienen sind. Der zweite Band enthält eine – 2016 bereits selbständig 
veröffentlichte – Darstellung der Methodenlehre in den deutschen Diktaturen 
(5. Teil) sowie einen neuen 6. Teil über die Entwicklung in Westdeutschland nach 
dem zweiten Weltkrieg. Dabei habe ich die Zeitgrenze von 1990 manchmal auch 
ein wenig überschritten, wenn es mir zum besseren Verständnis des Ganzen 
sinnvoll erschien.
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reichtum das Buch und seine Erweiterungen zwanzig Jahre lang begleitet hat. 
Gewidmet bleibt das Werk meiner Frau.

Tübingen, den 1. September 2020  Jan Schröder
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